
Kantonale Volksabstimmung vom 14. Juni 2015

Vorzeitig
Brieflich

gültig
Brieflich nicht
unterzeichnetUrnen

93 5917 56670

Total
eingegangen

6736

Antwortkuverts
ohne Stimm-

rechtsausweise

3

StimmrechtsausweiseStimmberechtigte

13551

Total
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Kanton Zürich

Verfassung des Kantons Zürich
(Änderung vom 8. September 2014: obligatorisches Referendum für Gebühren)

Leer Ungültig Ja

6213 451 2 5710 2380

Vorlage 1:

Stimmzettel

45.85

Nein

333050

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%

Total
eingegangen

Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt

6163

Gültig

Gemeindegesetz (GG)
(Änderung vom 8. September 2014: Gebührenkatalog)

Leer Ungültig Ja

6206 479 1 5676 2030

Vorlage 2:

Stimmzettel

45.80

Nein

364650

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%

Total
eingegangen

Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt

6156

Gültig

Kantonale Volksinitiative: Keine Härtefallkommission für abgewiesene
Asylsuchende und Personen mit ungeregeltem Aufenthaltsstatus

Leer Ungültig Ja

6271 198 1 6022 1792

Vorlage 3:

Stimmzettel

46.28

Nein

423050

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%

Total
eingegangen

Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt

6221

Gültig

Dieses Protokoll ist sofort nach der Unterzeichnung mit A-Post an die folgende Adresse zu senden:
Statistisches Amt, Schöntalstrasse 5, Postfach, 8090 Zürich.

Die Stimmzettel, die Stimmrechtsausweise und die Hilfsunterlagen sind bis zum Abschluss aller Rechts-
mittelverfahren bei der Gemeindeverwaltung aufzubewahren.

Für das Wahlbüro:

Einsatz von technischen Hilfsmitteln bei der Auszählung: Es wurden Banknotenzählmaschinen eingesetzt.
Ordnungswidrigkeiten während der Abstimmung und die dagegen getroffenen Anordnungen:

PräsidentIn:

SekretärIn/SchreiberIn:

1.Mitglied:

2.Mitglied:


